
Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang 

Informatik 
an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität 

Kaiserslautern-Landau

vom TT. MM 2025

(Amtliche Bekanntmachung Nr. xx vom TT.MM.2025, S. yy)

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulge
setzes (HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Juni 2025 (GVBl. S. 202), BS-223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 
Informatik  der  Rheinland-Pfälzischen  Technischen  Universität  Kaiserslautern-Landau  am 
TT.MM.2025 die nachfolgende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik an der 
Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau erlassen. Der Campusse-
nat Kaiserslautern der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau hat 
am TT.MM.2025 Stellung genommen und das Präsidium der Rheinland-Pfälzischen Technischen 
Universität Kaiserslautern-Landau hat die Ordnung mit Schreiben des Präsidenten der Rheinland-
Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau vom TT.MM.2025, Az.: 4/PO-xx-2025-
xx, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der 
Prüfung für den Masterstudiengang Informatik (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) 
an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (im Weiteren mit 
RPTU bezeichnet).

(2) Der Masterstudiengang ist  ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der 
aufbauend auf einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem zweiten be-
rufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil des aufeinander aufbauenden Stu-
dienprogramms Informatik und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befä
higen, theoretisch-analytische Fähigkeiten zu entwickeln und die Studierenden in die Lage zu ver
setzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im Berufsleben einzustellen und dabei wis-
senschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen.

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbei-
tung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen 
Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld notwendi-
gen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfül-
lung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann.

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die RPTU den akade-
mischen Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin 
oder des Absolventen beigefügt werden.

(5) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang.

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modul-
handbuch, dessen Kenntnis für das Studium unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält unter 
anderem detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 
vorgeschriebenen Prüfungen, der Lehr- und Lernformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungs-
punkten [LP] wie in Semesterwochenstunden [SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- 
und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der RPTU erfüllt,
2. die Bachelorprüfung in Informatik an der RPTU oder mindestens gleichwertige Studien- 

und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschlie-
ßen, erfolgreich abgelegt hat, 

3. die fachliche Eignung nach dem Eignungsfeststellungsverfahren nach Anhang 2 nach-
weist und

4. die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6). 
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Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Satz 1 Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den gewählten Studiengang vorzunehmen; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudi-
engang Informatik an der RPTU entsprechend. 

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können auch Studienbewerberinnen oder Studien-
bewerber zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen 
Abschluss des berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) nur noch Leis-
tungen im Umfang von maximal 25 Leistungspunkten zu erbringen haben, die durch die bereits 
erbrachten sowie die für den Abschluss des Bachelorstudiums noch zu erbringenden Leistungen 
nachgewiesen werden können, und die sprachliche Eignung gemäß Absatz 6 nachweisen. Werden 
die Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor 
dem Ablauf des zweiten Semesters der Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschrei-
bung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Hochschulgesetz (im Wei-
teren HochSchG) zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie.

(3) Nicht besetzt. 

(4) Nicht besetzt. 

(5) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive 
englische Sprachkenntnisse verfügt. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Stu-
dienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen hinrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift  des Präsidenten „Deut-
scher Sprachnachweis für Studierende in internationalen Studiengängen an der Technischen Uni
versität Kaiserslautern (DSI)“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der RPTU.

(6) Für  den Masterstudiengang sind ausreichende englische Sprachkenntnisse nachzuweisen. 
Ausreichende englische Sprachkenntnisse liegen nur vor, wenn

1. die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Absatz 1 HochSchG in Deutschland er-
worben wurde oder hinsichtlich der Ausbildung in englischer Sprache einer in Deutsch-
land erworbenen mindestens gleichwertig ist,

2. ein Ergebnis im IELTS (International English Language Testing System) mit mindestens 6,5 
nachgewiesen wird,

3. ein Testresultat gemäß TOEFL iBT (Internet-Based) mit mindestens 81 Punkten oder ein 
mindestens gleichwertiges Prüfungsresultat nachgewiesen wird oder

4. sie durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden.

Ausreichende englische Sprachkenntnisse liegen zudem erst recht vor, wenn Kenntnisse der eng-
lischen Sprache mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen nachgewiesen werden.

(7) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsan-
spruch für diesen Masterstudiengang noch nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung 
sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine entspre-
chende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11.

(8) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 
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(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren 
Art und Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teil-
nehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art und Zweck eine Be-
schränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazi
tät, regelt der Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungs-
leiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist recht
zeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 
zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung 
zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.

§ 2a Zulassung unter Auflagen 

(1) Hat  eine  Studienbewerberin  oder  ein  Studienbewerber  eine  berufsqualifizierende  Hoch-
schulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von Absatz 2 
unter Auflagen zugelassen werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungs
ausschusses noch fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, die zusammen mit der Hoch-
schulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ergeben, nach-
gewiesen werden.

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer
1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der RPTU erfüllt,
2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat,
3. nach  Feststellung  des  Prüfungsausschusses  zur  Erfüllung  des  Zwecks  der  Auflagen 

(Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 30 Leistungspunkte aus den Modulen gemäß der jeweils 
gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik an der RPTU nachwei
sen muss,

4. die fachliche Eignung nach dem Eignungsfeststellungsverfahren nach Anhang 2 mit der 
Erfüllung der Auflagen nachweisen kann und 

5. gemäß § 2 Absatz 6 sprachlich für das Studium geeignet ist.

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses 
mehr als 30 Leistungspunkte gemäß der jeweils gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudi
engang Informatik an der RPTU zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwer-
ben sind. 

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt wer-
den. Im Falle einer schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung 
„nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ nur nach einer mündlichen Ergänzungsprü
fung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschie-
den, ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter bzw. das Ergebnis „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 
mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten 
dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen 
Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prü-
fungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens 
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unverzüglich nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer 
mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche Ergänzungsprü
fung anmelden, ansonsten gilt die betreffende Auflage als nicht erfüllt. Eine mündliche Ergän-
zungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prü-
fung nicht teilgenommen hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatri-
kuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ auf § 
19 Absatz 3 beruht. Alle Auflagen, einschließlich gegebenenfalls abzulegender Wiederholungs-
prüfungen und mündlichen Ergänzungsprüfungen, sind innerhalb der ersten vier Prüfungszeit-
räume zu erfüllen.

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer 
Studien- und Prüfungsleistungen auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. 
Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt entsprechend. Die im 
Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzuneh
men.

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestim-
mungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik an der 
RPTU entsprechend anzuwenden. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und zum Sommersemester erfolgen. 
Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fachsemester ist sowohl zum Winter- als auch zum 
Sommersemester möglich, sofern es ein entsprechendes Lehrangebot gibt. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studi-
en- und Prüfungsleistungen bis zum Ende des vierten Fachsemesters abgelegt werden können.

§ 4 Masterprüfung

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwen-
digen Studien- und Prüfungsleistungen. Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zu-
geordnet. 

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module ein-
schließlich der Masterarbeit zu thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Stu-
diengang ist in folgende Abschnitte gegliedert:

Abschnitt Enthaltene Module

Theoretische Informatik siehe Anhang 1
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Formale Grundlagen siehe Anhang 1

Vertiefung 1 siehe Anhang 1

Vertiefung 2 siehe Anhang 1 

Ergänzung siehe Anhang 1

Abschlussarbeit Masterarbeit

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 120 Leistungspunkte erworben wer-
den. Auf jedes Semester entfallen in der Regel 30 Leistungspunkte. Die Masterprüfung besteht 
aus folgenden Teilen:

1. Wahlmodule im Umfang von 90 Leistungspunkten.
2. Modul Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten.

Das Nähere regelt der Anhang 1.

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimm-
ten, in sich geschlossenen Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Projekte, Seminare, Laborprak
tika, Übungen etc.) und schließen Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbei-
ten sowie die Abschlussarbeit mit dem anschließenden Kolloquium. Die Inhalte eines Moduls sind 
so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermit
telt werden können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für je-
des Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt zwei Formen von Modulen:

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studien-
richtung zu belegen, ohne dass eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltun-
gen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen 
müssen bestanden werden. 

2. Wahlmodule: Die Studierenden haben freie Auswahl – in der Regel innerhalb eines defi-
nierten Modul- oder Lehrveranstaltungskatalogs – und können das Modul bei Nichtbeste-
hen durch ein anderes Modul ersetzen. Ein Wahlmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur 
Modul- oder ersten Modulteilprüfung als gewählt.

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte vergeben, die dem un-
gefähren Zeitaufwand entsprechen, der in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehr-
veranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den gegebenenfalls 
erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ab-
legung der Modulprüfung und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die 
Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt entspricht einer Leistung, die einen Arbeits-
aufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von 
durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist.

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleis-
tungen gemäß Anhang 1 bestanden wurden. Sofern Studienleistungen für den erfolgreichen Ab-
schluss eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.
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(6)  Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung 
geht nicht in die Modulnote ein. Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnah
me an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist erbracht, wenn bei der 
Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewer
tete Leistung entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können 
mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Pro
tokollen,  Portfolios,  Kolloquien,  Referaten,  praktischen  Übungen,  Testaten,  Exkursionen  und 
Hausarbeiten.  Das  Nähere  regelt  der 
Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative 
Formen der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Ver-
anstaltungsleiter die jeweilige Form und Dauer der Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum nächstmögli-
chen Termin wiederholt werden.

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfäl-
len bescheinigt. Als begründeter Einzelfall gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der 
Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der Leistungsnachweis ent-
hält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die ge-
naue Bezeichnung der Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die 
Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der Leistungspunkte und das Ergebnis der Leis-
tungsüberprüfung.

§ 6 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des 
Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen

Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die Anrechnung von nicht bestande-
nen Prüfungen als Fehlversuche auf die zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen sowie die 
Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen 
gelten die Bestimmungen der Anerkennungs- und Anrechnungsordnung der RPTU in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancen-
gleichheit ein angemessener Nachteilsausgleich zu gewähren.

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in 
Form von zusätzlichen Arbeits- und Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der 
Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und 
das Prüfungsergebnis negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare 
Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings verwurzelte Anlagen und Beson
derheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende Leis-
tungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbei-
tungszeiträume in angemessenem Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer 
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anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung ist glaubhaft zu 
machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag 
auf  Nachteilsausgleich  ist  schriftlich  oder  per  E-Mail  über  den 
RPTU-Account oder über einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU beim Prüfungsamt zu stellen. 
Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser entscheidet über den Antrag. 
Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden.

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige 
betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltun-
gen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload der 
Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese 
wird von der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder 
dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 8 Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein 
und bestellt dessen Mitglieder. Der Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsord-
nung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, 
dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsge
mäße Durchführung des Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in 
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen.  Er  berichtet  dem Fachbereichsrat  regelmäßig 
über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bear-
beitungszeiten für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtno
ten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem zuständigen Fachausschuss für Studium 
und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbunde
nen Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, 
die oder der stellvertretende Vorsitzende, beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jah
re. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 
Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver
schwiegenheit zu verpflichten.

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind 
nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung vorsieht, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.
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(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses das Recht, Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt 
sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prü-
fungsausschuss und dem Prüfungsamt zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prü-
ferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer Bestellung bedürfen, und setzt in Ab-
sprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer 
sowie die Prüfungstermine werden dem Prüfungsamt rechtzeitig mitgeteilt.

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschul-
bereichs  erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder  das  Feststellen  des  endgültigen 
Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich oder per E-
Mail  an  den 
RPTU-Account oder an einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU mitzuteilen und mit einer Rechts
behelfsbelehrung zu versehen.

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einver-
ständnis auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder, auf Mitglieder 
des Fachbereiches oder auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prüfungsamtes übertragen 
oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnis-
sen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 
Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung 
seiner Aufgaben vom Prüfungsamt unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewer
tungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prüfungsamtes können an den Sitzun
gen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen.

§ 9 Prüferinnen und Prüfer

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüfe-
rinnen oder Prüfern können darüber hinaus bestellt werden: Professorinnen und Professoren im 
Ruhestand,  Vertretungsprofessorinnen  und  Vertretungsprofessoren,  Gastprofessorinnen  und 
Gastprofessoren,  Habilitierte,  Juniorprofessorinnen  und  Juniorprofessoren  nach  Ablauf  ihrer 
Amtszeit,  außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 6 
Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des 
Fachbereichsrats können außerdem Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in 
der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Zu Prüfe
rinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personen-
kreis der Sätze 1 bis 3 gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen 
und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein 
Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt werden.

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen.
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(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen be-
stehen, können auch die Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen 
zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende

(1) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindes-
tens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie füh
ren die Niederschrift bei mündlichen Prüfungen. Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem 
Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der 
Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 
gelten entsprechend.

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei 
schriftlichen Prüfungen. Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Stu-
dierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung auszuschließen. 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.
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Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Mo-
dulprüfung bzw. zur ersten Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung 
wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet.

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine 
Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterar
beit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und beim Prüfungsamt einzurei
chen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 
erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat 
für jedes Semester innerhalb der vom Prüfungsamt bekannt gegebenen Form und Frist zu erfol-
gen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine 
Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder der 
Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder 
seiner Person liegen, die sie oder er nicht verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm 
unmöglich machten, die Frist einzuhalten.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie 
nicht bereits mit dem Antrag auf Zulassung zum Studium vorgelegt wurden:

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an ei-
ner Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestan-
den hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in einem 
nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Ausland befindet und

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende be-
reits Prüfungen an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden 
hat. 

In der Erklärung gemäß Satz 1 Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie 
oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines weiteren Studiengangs dem Prüfungsamt 
den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbestehen von Prüfungen aus 
dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich oder per E-Mail über den RPTU-Account oder 
über  einen  sonstigen 
E-Mail-Account der RPTU mitteilt.

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, 
wenn sie oder er in dem Semester in dem die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten 
Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der RPTU grundsätzlich immatrikuliert und dane
ben

1. nicht beurlaubt ist,
2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat,
3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten 

Studiengang eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht be-
standen hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in 
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einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
und

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Vorausset-
zungen für die Zulassung zur Prüfung verfügt.

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmel-
dung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus 
einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 1 haben, 
so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt.

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gemäß Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb 
des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das Er-
gebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden 
Zulassungsvoraussetzung verbindlich.

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen,
2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 
3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder
4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist.

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteil-
prüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. 
Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung nicht gege-
ben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen.

(7) Nicht besetzt.

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die 
Termine der einzelnen Prüfungen werden vom Prüfungsamt rechtzeitig und in geeigneter Form 
bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können die Termine von der Prüferin oder dem 
Prüfer bekannt gegeben werden.

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelun-
gen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
(Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber dem Prüfungsamt über das Campus Manage-
ment  System,  per  E-Mail  über  den  RPTU-Account  oder  über  einen  sonstigen 
E-Mail-Account  der  RPTU,  schriftlich  oder  persönlich  in  den Öffnungszeiten zu  erfolgen.  Bei 
schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. Bei elektronischer Mitteilung 
ist der Zeitpunkt des Eingangs maßgeblich.

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begrün-
deten Einzelfällen, nach näherer Regelung in § 19 Absatz 1 und 2, möglich.

(11) Nicht besetzt.

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage 
für eine ordnungsgemäße Fortführung des Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestan-
den, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei Semester ver-
säumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 
5,0) bewerteten Prüfung gilt § 18.
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(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit  
wird das Ende des sechsten Fachsemesters festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende 
des achten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die Masterarbeit als erst-
mals nicht bestanden.
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§ 12 Modulprüfungen

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in 
der Regel ab. Durch die Modulprüfung soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er 
die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen sind grundsätz-
lich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls.

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 
13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 
15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhangs 1 zulässig, die Bestimmungen 
der  
§§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnah-
mefall kann eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). 
Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für Modulteilprüfungen 
und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen 
können über mehrere Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die An-
zahl, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfungen und Teilleistungen sowie die Vor-
aussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 
Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17.

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entspre-
chender Regelung im Anhang 1 Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine 
Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 5 bleibt davon unberührt. Das Modul ist erst dann 
erfolgreich abgeschlossen, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen 
sowie die Modulprüfung bestanden sind.

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres 
bis  
15. Mai des Folgejahres, für das Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des 
Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden. Bei jähr-
lich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeit-
raum erfolgen. Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen.

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmo-
dalitäten des Studiengangs, dem das Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunk
ten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie studiengangsbedingt durch 
unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der An-
hang 1.

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der 
Prüfer dem Prüfungsamt für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der 
Prüfungsleistungen mit.

§ 13 Mündliche Prüfungen
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(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lern-
zielen entsprechenden Fragen und Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu ver-
stehen.

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprü-
fung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Bei
sitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen.

(3) Mündliche Prüfungen werden als  Einzelprüfung durchgeführt.  Die Prüfungsdauer beträgt 
4 Minuten pro Leistungspunkt und kann um maximal 15 Minuten verlängert werden. Sie muss 
jedoch mindestens 20 Minuten und darf höchstens 60 Minuten betragen. Ergibt sich aus den Prü
fungsfragen die Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so 
sind diese Teil der mündlichen Prüfung.

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. 
Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch 
mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis wird der oder 
dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn, die Zu-
lassung zur Prüfung erfolgte unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden 
die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen Prüfung wird von mindestens 
zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip).

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind 
die Namen der Prüferinnen und Prüfer, der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Stu-
dierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem hat die Nie-
derschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung 
zu enthalten. Die Niederschrift wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin 
oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem unterschrieben. Sie ist unverzüglich 
nach Abschluss der Prüfung dem Prüfungsamt zuzuleiten.

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen 
wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der 
zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die Prüferinnen und 
Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung beim Prü-
fungsamt eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung 
der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die Zulassung zum Besuch der Prüfung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte des Senats der 
RPTU oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilneh-
men. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann die oder der 
Beauftragte  nach 
§ 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme erstreckt sich nicht 
auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

§ 14 Schriftliche Prüfungen
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(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den 
Prüferinnen und Prüfern gestellten Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen wer-
den in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 6), multimedial 
gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. 
Hilfsmittel können dabei zugelassen werden.

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vier-
zehn Tage vor dem Prüfungstermin in geeigneter Weise bekannt gegeben.

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer be-
wertet. Kann die oder der Studierende die Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wie-
derholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder einen zwei-
ten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine 
Note gemäß § 17 Absatz 1. Die Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. Eine Wiederholungs-
prüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse stattfinden.

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prü-
ferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit be-
trägt  
15 Minuten pro Leistungspunkt und kann um maximal 30 Minuten verlängert werden. Sie muss 
jedoch mindestens 60 Minuten und darf höchstens 180 Minuten betragen. Das Nähere regelt der 
Anhang 1.

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung ei-
nes von den Prüferinnen und Prüfern gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches 
in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der zeitliche Ge-
samtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Ar-
beitsbelastung  im  Sinne  von 
§ 5 Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die 
Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und teilen dies, neben der Abgabefrist, dem Prüfungsamt 
mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der Hausarbeiten festlegen. Eine Hausar
beit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt wer
den. In diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studieren
den aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als 
individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein.

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, 
Auswählen, Zusammenstellen und Begründen der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftli-
chen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden Lehrveranstaltun-
gen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Samm
lung von Dokumenten und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zu-
stimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 
zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung 
(im Sinne von § 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere 
regelt der Anhang 1.
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(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) 
werden in der Regel von zwei Prüferinnen und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufga-
ben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prü-
fungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie 
unverwechselbar und dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in 
Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Protokollführer) durch-
zuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die 
Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende 
der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist 
gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die multimedial gestütz
te Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung ein-
schließlich einer Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie 
die Niederschrift sind zu archivieren. Die Bearbeitungszeit beträgt 20 Minuten pro Leistungspunkt 
und kann um maximal 30 Minuten verlängert werden. Sie muss jedoch mindestens 60 Minuten 
und darf höchstens 180 Minuten betragen. Das Nähere regelt der Anhang 1.

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen

Absätze 1 bis 7 sind nicht besetzt.

(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation 
o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium

(1) Die Modulprüfung des Moduls Masterarbeit gliedert sich in eine Masterarbeit, die schriftlich 
abgelegt wird, sowie in eine Teilleistung in Form eines Kolloquiums. Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden erfolgreich zu bearbeiten und schrift-
lich darzustellen. Mit dem Kolloquium soll die oder der Studierende zeigen, dass sie bzw. er in der 
Lage ist, die erzielten Ergebnisse der Masterarbeit in schlüssiger Form mündlich zu präsentieren.

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und be-
treut (Betreuerin oder Betreuer). Zu Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungs-
ausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der Maßgabe, dass sie 
in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müs
sen. Findet die oder der Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin oder einen Betreuer. Der 
entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten 
Frist erfolgen und gilt als Anmeldung im Sinne von § 11.

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, 
wer mindestens 60 Leistungspunkte erworben hat; in besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. Im Antrag 
auf Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzlich verbindlich die Vertiefungen 1 und 2 zu wählen.
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(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Be-
treuer eine vom Prüfungsamt ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen 
gemäß  
Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das The-
ma der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und unverzüglich dem 
Prüfungsamt zugeleitet.

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur 
Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder dem 
Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload von 900 Stunden eingehalten und innerhalb des 
Bearbeitungszeitraumes erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der 
Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der Bearbeitungszeitraum auf An-
trag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu drei Monate verlängert 
werden. Der Antrag soll spätestens vier Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist schriftlich oder 
per E-Mail über den RPTU-Account oder über einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU beim Prü-
fungsamt eingereicht werden. Die Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers soll dem An-
trag beiliegen.

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternom-
men. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des Themas die 
Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
sorgt dafür, dass zeitnah ein neues Thema ausgegeben wird. Das Thema der Masterarbeit kann 
vom Prüfungsausschuss zurückgenommen werden, wenn die Bearbeitungszeit um mehr als drei 
Monate überschritten wird. Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(7) Nicht besetzt. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist 
in deutscher und englischer Sprache anzugeben. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses kann 
die Masterarbeit auch in einer anderen Fremdsprache angefertigt werden, sofern folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

1. hinreichende Beherrschung der gewählten Fremdsprache durch die oder den Studieren-
den,

2. hinreichende sprachliche Qualifikation in der gewählten Fremdsprache seitens der ge-
wählten Betreuerin oder des gewählten Betreuers,

3. Möglichkeit  zur Bestellung einer Zweitgutachterin oder eines Zweitgutachters gemäß 
Absatz 11 Satz 2 mit hinreichender sprachlicher Qualifikation in der gewählten Fremdspra
che.

Der Antrag auf Anfertigung der Masterarbeit in einer Fremdsprache nach Satz 2 ist rechtzeitig vor 
der Ausgabe des Themas und unter Angabe der Betreuerin oder des Betreuers beim Prüfungs-
ausschuss vorzulegen. In den Fällen von Satz 2 ist der Masterarbeit eine Zusammenfassung in 
deutscher oder englischer Sprache beizufügen.

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außer-
halb des Fachbereichs durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit 
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einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, die min
destens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat.

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß über die zur Verfügung gestellte 
Plattform elektronisch einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der 
Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder 
er seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmit
tel benutzt hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht oder nicht in der Form ge-
mäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgut-
achter) und in der Regel einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder 
Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss bestellt die Zweit-
gutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutach
ter muss Hochschullehrerin oder Hochschullehrer des Fachbereichs Informatik der RPTU sein.

(12) Zur endgültigen Bewertung der Masterarbeit erstellen die Gutachterinnen und Gutachter 
Gutachten. Die Gutachten enthalten insbesondere Angaben über die Eigenständigkeit der Bear-
beitung des Themas, die erzielten Ergebnisse, den didaktischen Aufbau der Masterarbeit sowie 
über das Abhalten des Kolloquiums (Absatz 14). Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen 
oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit. Differieren die Bewertungen, sind aber gleich 
oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Ab-
satz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerun
det wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. 
Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsa-
me Bewertung herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine 
weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in diesem Fall der 
mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch min-
destens zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der 
Regel vier Wochen nicht überschreiten. Bei erheblichen Zweifeln an der selbstständigen Anferti-
gung der Masterarbeit entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der oder des Studie-
renden und den Gutachterinnen und Gutachtern, ob eine Täuschung im Sinne des § 19 Absatz 3 
vorliegt.

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit 
nicht fristgerecht eingereicht,  wird dies der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss 
schriftlich oder per E-Mail an den RPTU-Account oder an einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU 
mitgeteilt. Nach Zugang der Mitteilung hat die oder der Studierende innerhalb von vier Wochen 
einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein 
Antrag gestellt wird oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 
nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. Eine Rückgabe des 
Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studieren
de bei der ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite 
Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen.

(14) Das Kolloquium ist eine Teilleistung der schriftlichen Masterarbeit und soll spätestens vier 
Wochen nach der Abgabe der schriftlichen Masterarbeit stattfinden. Das Kolloquium wird von den 
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Gutachterinnen oder Gutachtern abgenommen. Es besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) 
und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (30 bis 45 Minuten) zum Thema der Masterarbeit.

§ 17 Bewertung und Notenbildung

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestan-
den“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und 
Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-Prüfer-Prin-
zip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung,
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt,
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-

derungen entspricht,
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt,
5,0 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Män-

gel den Anforderungen nicht mehr genügt.
Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens 
„ausreichend“ bewertet wurden.

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die 
Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), 
so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und gemäß Ab-
satz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel 
der Noten für die einzelnen Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen 
getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt:

bis 1,5 einschließlich = sehr gut,

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut,

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend,

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend,

über 4,0 = nicht ausreichend.

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11 bis 14.

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Ge-
wichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module 
werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der Masterprü-
fung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen wer
den ohne Rundung gestrichen. Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel:

bis 1,5 einschließlich = sehr gut,
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über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut,

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend,

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend,

über 4,0 = nicht ausreichend.

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß 
den aktuell geltenden Bestimmungen des ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten 
eines Studiengangs in geeigneter Weise.

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sin-
ne des § 35 VwVfG.

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt 
werden, wobei die erste Wiederholung innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb 
von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen sind, die dem Prü-
fungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für 
schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum 
nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die Wiederholung einer Prüfung ver-
säumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der 
zweiten Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständi
gen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu 
führen.

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Be-
wertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben 
werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, ob die oder 
der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als 
mündliche Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll 
zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den Studierenden ist vor 
Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prü-
fungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergän-
zungsprüfung werden spätestens unverzüglich nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist 
für die mündliche Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht 
bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studieren
de an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 
Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der münd
lichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 
19 Absatz 3 beruht.

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt 
werden. Absatz 2 gilt entsprechend.

22



Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik an der RPTU vom TT.MM.2025

(5) Nicht besetzt.

(6) Nicht besetzt.

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der 
Wiederholungsmöglichkeiten durch eine andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rück-
wechsel ist ausgeschlossen.

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, 
kann die oder der Studierende in besonders begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der 
Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. Hierfür 
muss sie oder er über das Prüfungsamt an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit 
geeigneten Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet 
über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Stu-
dierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 
in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen 
Fällen als nicht unternommen.

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer 
anderen Hochschule ist nur mit vorhergehender Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der 
oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein Learning Agreement oder in ande-
rer geeigneter Form.

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt.

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13.

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn die oder der Studierende ohne triftige Gründe:

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt,
2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt,
3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prü-

fung um mindestens zwei Semester versäumt hat,
4. eine Frist für das Erbringen der Prüfungsleistung nicht einhält oder
5. die Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt.

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe 
müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich oder per E-Mail über den RPTU-Account oder 
über einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt 
das Prüfungsamt im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe 
an, so werden Versäumnis oder Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewer
tet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des Studierenden, so muss die
se Erkrankung durch ein ärztliches Attest bzw. durch das Formular zur Prüfungsunfähigkeit glaub
haft belegt werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend. Die oder der 
Studierende muss das ärztliche Attest bzw. das Formular zur Prüfungsunfähigkeit unverzüglich 
nach Ausstellung, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, beim Prüfungsamt vorlegen. Das ärztliche At-
test bzw. das Formular zur Prüfungsunfähigkeit kann zur rechtzeitigen Glaubhaftmachung auch 
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eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original kann in diesen Fällen vom 
Prüfungsamt in der Regel binnen eines Monats nach Eingang der E-Mail oder des Faxes nachge-
fordert werden. Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfa-
ches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, ausreichend. Im Wieder
holungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 
krank meldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der 
ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf 
die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese Angaben, ver-
langt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich.

(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ be-
wertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer 
Prüfung stört, kann von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie 
den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der  Fortsetzung der  Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
(Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Studierende oder den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
im jeweiligen Studiengang ausschließen.

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich oder per 
E-Mail an den RPTU-Account oder an einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist 
vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe 
der Arbeit eine schriftliche Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Grup-
penarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Erweist sich 
eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungs
verstoß bei der Erbringung von Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) 
auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu 
diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten elektronischen 
Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss 
legt fest, welche Dateiformate geeignet sind.

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend.

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum 
Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich oder per E-Mail über den RPTU-Account oder über einen sons
tigen  
E-Mail-Account der RPTU gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prü-
fungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die Fortsetzung des Prüfungsrechts-
verhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang 
teilnehmen. Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis Bestand und die oder der Studierende 
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muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht kann nach seinem Wirksamwerden 
nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der RPTU ist 
wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich.

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen

Für die Einhaltung von Fristen (Melde- und Wiederholungsfristen) werden Verlängerungen und 
Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt waren durch

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschu-
le, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerkes,

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studieren-
den nicht zu vertretende Gründe,

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inan-
spruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen,

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen,
5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern,
6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, dualen oder weiterbildenden 

Studiums oder
7. die nachweisliche maßgebliche Beteiligung an Unternehmensgründungen im Sinne des 

§ 2 Absatz 9 HochSchG bis zu zwei Semestern.
Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und dem Prüfungsamt vor-
zulegen.

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. 
Für die bestandene Masterprüfung wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet.

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt 
werden, ist diese Prüfung sowie die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber einen Bescheid, 
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Das endgültige Nichtbestehen ist der oder 
dem Studierenden schriftlich oder per E-Mail an den RPTU-Account oder an einen sonstigen E-
Mail-Account der RPTU mitzuteilen.

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von 
acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält 
die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu erbringenden Module 
mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen 
gemäß § 23 in Form von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden 
im Zeugnis ausgewiesen werden. Der Antrag ist spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten 
verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an das Prüfungsamt zu richten. 
Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird 
dies im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 
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(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studi-
en- oder Prüfungsleistung erbracht wurde und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen.

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit 
dem Zeugnis eine Masterurkunde, beides in deutscher und englischer Sprache, ausgehändigt. Die 
Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt das Datum 
des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Deka
nin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen.

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer 
Sprache  entsprechend  dem  „Diploma  Supplement  Model“  von 
Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu 
versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art 
des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderun-
gen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationa
len Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der je-
weils geltenden Fassung zu verwenden.

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wech-
seln oder die Universität vor Beendigung der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine 
zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen.

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird die-
se Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die 
oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studien-
leistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das 
Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der entsprechende Studiennach-
weis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
oder der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die oder 
der  Studierende die  Zulassung vorsätzlich zu Unrecht  erwirkt,  entscheidet  der  Prüfungsaus-
schuss. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben.

§ 23 Zusatzleistungen 

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeit-
raums des Semesters, in dem sie die Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und 
Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im Fall zusätzlicher 
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Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechen
de Antrag ist rechtzeitig über das Prüfungsamt an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Ent
scheidung trifft. Werden Zusatzleistungen nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt wer-
den. § 11 gilt entsprechend.

Abschnitt III: Schlussbestimmungen

§ 24 Informationsrecht

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse un-
terrichten und nach Abschluss der Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte neh-
men.

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleis-
tung der oder dem Studierenden Einsicht in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen 
Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in 
die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Ein-
sichtnahme ist beim Prüfungsamt spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im 
Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. Der Antrag kann 
auch per E-Mail über den RPTU-Account oder über einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU ge-
stellt werden.

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah 
nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewer-
tete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnah
me und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt.

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrneh-
men, so wird ihnen auf schriftlichen und begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem ande-
ren Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist beim Prüfungsamt spätestens binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. Der Antrag kann auch per E-Mail über den 
RPTU-Account oder über einen sonstigen E-Mail-Account der RPTU gestellt werden.

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung 
wird der oder dem Studierenden auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsun-
terlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen der Gutachterin-
nen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr mög-
lich. Der Antrag ist beim Prüfungsamt zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 25 Inkrafttreten, Geltungsbereich, Übergangsvorschriften

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der RPTU in Kraft und gilt für Personen, die ab dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstu-
diengang Informatik erst- oder wiedereingeschrieben werden.
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(2) Ab dem Prüfungszeitraum für das Wintersemester 2025/2026 gilt diese Ordnung ebenfalls für 
Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Informatik 
erst- oder wiedereingeschrieben haben.

Kaiserslautern, den TT.MM.2025

Der Dekan des Fachbereichs Informatik der RPTU

……………………………………………

Prof. Dr. Christoph Garth
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Anhang 1: Pflicht- und Wahlmodule im Masterstudiengang Informatik; zu erbringende Stu-
dien- und Prüfungsleistungen
Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 – 4 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag1“ sowie der „Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ 
und deren Auslegungshinweisen in der jeweils geltenden Fassung, kann der Prüfungsausschuss 
in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder 
in Teilen in einer anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenom-
men wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) und das Modul Masterarbeit. Dieser 
Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätes-
tens vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der 
zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt gegeben werden. Im Folgenden sind die 
Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und 
weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin 
oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Informatik haben in mindes-
tens zwei Gebieten der Informatik den Stand der Forschung kennengelernt und dabei die Kom
petenz erworben, den Stand der Technik weiterzuentwickeln. In einer frei definierbaren Ergän
zung können nach individueller Planung der Studierenden unter anderem Module aus weite-
ren Vertiefungen der Informatik oder aber Module anderer Fachbereiche gewählt werden. Das 
Nähere regelt der Anhang 1. 

Zu erbringende Leistungen:

Der Masterstudiengang Informatik besteht aus den in § 5 Absatz 1 Satz 3 genannten Abschnit-
ten mit insgesamt mindestens 120 Leistungspunkten.

Module, die bereits im Rahmen des Bachelorstudiums Informatik geprüft und eingebracht 
wurden, dürfen nicht erneut im Rahmen des Masterstudiums absolviert werden. Dies betrifft 
insbesondere auch Module im Bereich „Grundlagen“ in den Vertiefungen, die prinzipiell auch 
schon in den Bachelor vorgezogen werden dürfen.

Für die meisten Abschnitte des Studiengangs ist nur eine untere Schranke von Leistungspunk-
ten vorgegeben. Eine obere Schranke ergibt sich für einen Abschnitt implizit durch die unteren 
Schranken der anderen Abschnitte und die Gesamtanzahl von 120 Leistungspunkten für das 
Masterstudium, die nicht oder nur unwesentlich überschritten werden darf.

In den Abschnitten „Theoretische Informatik“, „Formale Grundlagen“, „Vertiefung 1“, „Vertie-
fung 2“ und „Ergänzung“ sind im Umfang von insgesamt mindestens 56 Leistungspunkten 
Module auf Masterniveau einzubringen, für deren erfolgreichen Abschluss Prüfungsleistun-
gen zu bestehen sind; im Umfang der verbleibenden Leistungspunkte dürfen in diese Ab-
schnitte Module auf Masterniveau eingebracht werden, für deren erfolgreichen Abschluss le-
diglich Studienleistungen zu bestehen sind.

11 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.11.2024 in der jeweils geltenden Fassung
22 Landesverordnung vom 28.06.2018 in der jeweils geltenden Fassung
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Module „auf Masterniveau“ sind alle entsprechend im Modulhandbuch gekennzeichneten Mo-
dule. 

 ≥8 LP Theoretische Informatik: Dieser Abschnitt dient dazu, Abstraktionsverfahren und 
formale Methoden der Informatik unabhängig von einer gewählten Vertiefungsrich-
tung zu studieren. Die dabei erworbenen Kompetenzen sind in jeder Vertiefung der 
Informatik hilfreich. Dabei sollen im Gegensatz zum Bachelorstudiengang Informatik 
überwiegend Module gewählt werden, die an den Stand der Forschung heranführen.

 ≥8 LP Formale Grundlagen: Dieser Abschnitt verfolgt ähnliche Ziele hinsichtlich der Fähig-
keiten und Kompetenzen wie der Abschnitt Theoretische Informatik, erlaubt aber bei 
den Inhalten außer den Inhalten der Theoretischen Informatik auch Inhalte anderer 
mathematischer/ingenieurwissenschaftlicher  Grundlagenbereiche  (z.B.  Algebra,  Ma-
thematische Modellierung, Stochastik/Statistik, Elektrotechnik, Maschinenbau), die in 
einer Vertiefung oder Anwendung der Informatik grundlegend sind.

 ≥28 LP Vertiefung 1: In diesem Abschnitt erlernen die Studierenden vertiefte Kenntnisse 
in einem Gebiet der Informatik, die sie dazu befähigen, den Stand der Forschung auf 
diesem Gebiet weiterentwickeln zu können. In dieser Vertiefung müssen mindestens 
ein Projekt und mindestens ein Seminar gewählt werden. Ferner müssen im Umfang 
von mindestens 16 Leistungspunkten Module eingebracht werden, für deren erfolgrei-
chen Abschluss Prüfungsleistungen zu bestehen sind. Wird die Vertiefung „Data Sci-
ence“ im Abschnitt „Vertiefung 1“ gewählt, müssen in allen Unterabschnitten Module im 
jeweils angegebenen Mindestumfang erfolgreich abgeschlossen werden, um den Ab-
schnitt „Vertiefung 1“ erfolgreich abzuschließen.

 ≥12 LP Vertiefung 2: Dieser Abschnitt verfolgt dieselben Ziele wie die erste Vertiefung, 
jedoch ist die Wahl von Seminaren und Projekten optional. Im Umfang von mindestens 
12 Leistungspunkten müssen Module eingebracht werden, für deren erfolgreichen Ab-
schluss Prüfungsleistungen zu bestehen sind. Die im Abschnitt Vertiefung 2 gewählte 
Vertiefung muss sich von der im Abschnitt Vertiefung 1 gewählten Vertiefung unter-
scheiden. Die Vertiefung „Data Science“ darf nicht im Abschnitt Vertiefung 2 belegt wer
den.

 ≤ 34 LP Ergänzung: Dieser Wahlbereich kann unterschiedliche Ziele verfolgen. Unter an-
derem können Module aus weiteren Vertiefungen der Informatik und Module aus dem 
Studienangebot anderer Fachbereiche der RPTU (jedoch keine Importmodule aus dem 
Fachbereich Informatik) gewählt werden. Im zweiten Fall soll eine Anwendung der Infor
matik betont werden. Falls im Abschnitt „Ergänzung“ Module aus dem Studienangebot 
anderer Fachbereiche der RPTU gewählt werden, dürfen Module aus Bachelorstudien-
gängen anderer Fachbereiche der RPTU maximal im Umfang von 10 Leistungspunkten 
eingebracht werden. Ferner dürfen maximal 8 Leistungspunkte an Modulen zur über-
fachlichen Qualifikation (z.B. Persönlichkeitsentwicklung, gesellschaftlich/ethische As-
pekte der Informatik, Erwerb von Fremdsprachen usw.) eingebracht werden; hierbei 
dürfen bei Modulen zum Erwerb von Fremdsprachen insgesamt maximal 6 Leistungs-
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punkte und pro erreichtem Sprachniveau maximal 3 Leistungspunkte eingebracht wer-
den. Das Nähere regelt die Tabelle des Anhangs 1.

 30 LP Abschlussarbeit: Mit der Masterarbeit zeigen die Studierenden, dass sie den Stand 
der Forschung in der Informatik weiterentwickeln können. In der Masterarbeit muss 
dementsprechend eine Aufgabenstellung bearbeitet werden, die eine aktuelle Frage-
stellung der Informatik behandelt. Nach einer Einordnung dieser Fragestellung in den 
Stand der Technik soll diese entweder mit analytischen oder experimentellen Ergebnis-
sen beantwortet werden. Die Fragestellung und die erarbeiteten Ergebnisse werden in 
einem Kolloquium präsentiert.
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Vertiefungen in der Informatik

Die zur Auswahl stehenden Vertiefungen der Informatik sind folgendermaßen gegliedert. Zu je-
der Vertiefung können thematisch zusammenhängende Module in Unterabschnitten gegliedert 
werden. In den Unterabschnitten kann gefordert werden, dass hiervon eine minimale Zahl an 
Leistungspunkten erbracht werden müssen. Sowohl einzelne Module als auch Unterabschnitte 
können mit dem Vermerk als Pflichtmodule bzw. Pflichtabschnitte gekennzeichnet werden und 
müssen in diesen Fällen von den Studierenden dieser Vertiefung absolviert werden. Ein Unterab-
schnitt gilt dabei als absolviert, wenn eine Mindestzahl an Leistungspunkten aus diesem Abschnitt 
absolviert wurde. 

Im Abschnitt „Vertiefung 1“ sind die folgenden Vertiefungen 1. bis 8. mit ihren Unterabschnitten 
wählbar. Im Abschnitt „Vertiefung 2“ sind die folgenden Vertiefungen 1. bis 7. mit ihren Unterab-
schnitten wählbar.

1. Algorithmik und Deduktion
a. Grundlagen
b. Algorithmen
c. Programmsemantik und Deduktion
d. Seminare
e. Projekte

2. Software Engineering
a. Grundlagen
b. Software-Prozesse
c. Sichere und zuverlässige Systeme
d. Programmiermethodik und Sprachen
e. Seminare
f. Projekte

3. Verteilte und Vernetzte Systeme
a. Grundlagen
b. Kommunikationsprotokolle
c. Leistungs- und Sicherheitsanalyse
d. Seminare
e. Projekte

4. Eingebettete Systeme und Robotik
a. Grundlagen
b. Robotik
c. Modellbasierter Entwurf
d. Systemarchitektur
e. Seminare
f. Projekte
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5. Visualisierung und Wissenschaftliches Rechnen
a. Grundlagen
b. Geometrische Modellierung
c. Wissenschaftliche Visualisierung
d. Scientific Computing
e. Höchstleistungsrechnen
f. Seminare
g. Projekte

6. Informationssysteme
a. Grundlagen (≥ 8 LP) [Pflichtabschnitt]
b. Verteilte Informationssysteme
c. Modellierung, Suche und Mining
d. Seminare
e. Projekte

7. Intelligente Systeme
a. Grundlagen
b. Modelle komplexer Systeme
c. Datenanalyse und Maschinelles Lernen
d. Seminare
e. Projekte

8. Data Science
a. Machine Learning und Data Analytics (≥ 8 LP) [Pflichtabschnitt]
b. Visualisierung (≥ 4 LP) [Pflichtabschnitt]
c. Datenbanksysteme und Data Mining (≥ 4 LP) [Pflichtabschnitt]
d. Seminare
e. Projekte
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Modulname
LP Importmo-

dul
Gewich-

tung
Studienleistung 
gem. § 5 Abs. 4 

und 63

Prüfungs- 
vorleis-
tung3

Teilleis-
tung3

Prüfungsform 
und -dauer 

Abschnitt: Theoretische Informatik ≥8

Wahlmodule

Wahl von Modulen im Umfang von mindestens 8 LP zu Vorlesungen mit 
Übungen aus der Theoretischen Informatik4 ≥8 nein LP5 je nach Wahl je nach 

Wahl nein je nach Wahl6

Abschnitt: Formale Grundlagen ≥8

Wahlmodule

Wahl von Modulen im Umfang von mindestens 8 LP zu Vorlesungen oder 
Vorlesungen mit Übungen aus der Theoretischen Informatik oder anderen 
mathematisch/ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenbereichen (z.B. 
Algebra, Mathematische Modellierung, Stochastik/Statistik, Elektrotechnik, 
Maschinenbau)4

Nicht gewählt werden dürfen Module, die im Abschnitt „Theoretische Infor-
matik“ des Masterstudiengangs Informatik eingebracht werden.

≥8 je nach 
Wahl LP5 je nach Wahl je nach 

Wahl
je nach 
Wahl je nach Wahl6

Abschnitt: Vertiefung 1 ≥28

Wahlmodule

Wahl von Modulen im Umfang von mindestens 16 LP zu Vorlesungen oder 
Vorlesungen mit Übungen aus der gewählten Vertiefung 14 ≥16 nein LP5 je nach Wahl je nach 

Wahl nein je nach Wahl6

Wahl eines Seminars (4 LP) aus dem Seminarbereich der Vertiefung 14 4 nein 0 erforderlich - nein -

Wahl eines Projekts (8 LP) aus dem Projektbereich der Vertiefung 14

8 nein 0 erforderlich - nein -

33 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.
44 Der Fachbereichsrat Informatik beschließt die wählbaren Module vor Beginn des jeweiligen Semesters. Diese sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.
55 Die Noten der einzelnen Module gehen gewichtet mit den im jeweiligen Modul erworbenen Leistungspunkten in die Berechnung der Note der Masterprüfung ein.
66 Die Prüfungsform und -dauer der gewählten Module ist dem Modulhandbuch zu entnehmen. Falls der Modulhandbucheintrag mehrere Prüfungsformen ermöglicht, so gibt die Prüferin oder 
der Prüfer die Prüfungsform und -dauer zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.
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Modulname
LP Importmo-

dul
Gewich-

tung
Studienleistung 
gem. § 5 Abs. 4 

und 6

Prüfungs- 
vorleis-
tung3

Teilleis-
tung3

Prüfungsform 
und -dauer 

Abschnitt: Vertiefung 2 ≥12
Wahlmodule

Wahl von Modulen im Umfang von mindestens 12 LP zu Vorlesungen oder 
Vorlesungen mit Übungen aus der gewählten Vertiefung 2; in diesen Ab-
schnitt können darüber hinaus auch Seminare oder Projekte aus der ge-
wählten Vertiefung 2 eingebracht werden4.

≥12 nein LP5 je nach Wahl je nach 
Wahl nein je nach Wahl6

Abschnitt: Ergänzung ≤ 34

Wahlmodule

Wahl von Modulen im Umfang der verbleibenden LP

Gewählt werden dürfen

1. Module aus anderen als den in den Abschnitten „Vertiefung 1“ und „Ver-
tiefung 2“ gewählten Informatik-Vertiefungen und 

2.Module aus dem Studienangebot anderer Fachbereiche der RPTU (nicht 
wählbar sind Importmodule aus dem Fachbereich Informatik). Falls Mo-
dule aus dem Studienangebot anderer Fachbereiche der RPTU gewählt 
werden, dürfen Module aus Bachelorstudiengängen anderer Fachberei-
che der RPTU maximal im Umfang von 10 Leistungspunkten eingebracht 
werden.

Nicht wählbar sind Module, die vom Fachbereichsrat Informatik vor Beginn 
des jeweiligen Semesters ausgeschlossen und bekannt gegeben werden. 
Nicht gewählt werden dürfen Module, die in anderen Abschnitten in den 
Masterstudiengang Informatik eingebracht werden. 

je nach 
Wahl 

je nach 
Wahl LP5 je nach Wahl je nach 

Wahl
je nach 
Wahl je nach Wahl6

Wahl von Modulen zur überfachlichen Qualifikation (z.B. Persönlichkeitsent-
wicklung, gesellschaftlich/ethische Aspekte der Informatik, Erwerb von 
Fremdsprachen usw.); hierbei dürfen bei Modulen zum Erwerb von Fremd-
sprachen insgesamt maximal 6 LP und pro erreichtem Sprachniveau maxi-
mal 3 LP eingebracht werden4.

≤8 je nach 
Wahl 0 je nach Wahl je nach 

Wahl
je nach 
Wahl je nach Wahl6

Abschnitt: Abschlussarbeit 30
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Modulname
LP Importmo-

dul
Gewich-

tung
Studienleistung 
gem. § 5 Abs. 4 

und 6

Prüfungs- 
vorleis-
tung3

Teilleis-
tung3

Prüfungsform 
und -dauer 

Pflichtmodul

Masterarbeit 30 nein 30 nein nein Kolloqui-
um Masterarbeit
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Anhang 2: Eignungsfeststellungsverfahren
(1) Das hier beschriebene Eignungsfeststellungsverfahren dient der Ermittlung der fachlichen 
Eignung einer Studienbewerberin oder eines Studienbewerbers zur Aufnahme in den Masterstu-
diengang „Informatik“.

(2) Das Eignungsfeststellungsverfahren wird vom Prüfungsausschuss der Masterstudiengänge
des Fachbereichs Informatik aufgrund von Bewerbungen von Studienbewerberinnen oder 
Studienbewerbern durchgeführt. Dazu wird auf den Internetseiten des Fachbereichs das Be-
werbungsverfahren insbesondere mit Nennung von Bewerbungsfristen bekannt gegeben.

(3) Die Eignung einer Studienbewerberin oder eines Studienbewerbers wird anhand folgender 
Unterlagen beurteilt, die dem Antrag auf Einschreibung in deutscher oder englischer Sprache bei-
liegen müssen:

1. ein Abschlusszeugnis des vorangegangenen Studiums, aus dem die Abschlussnote und 
die erbrachten Leistungen hervorgehen (beispielsweise in Form eines Academic Trans-
cript, Transcript of Records) oder entsprechende Leistungsnachweise des vorausgegan-
genen Studiums und ggf. weitere Unterlagen,

2. eine Beschreibung der Inhalte der gemäß Nummer 1 nachgewiesenen Leistungen,
3. eine Stellungnahme mit Beweggründen für die beabsichtigte Aufnahme des Studiums 

und Erläuterung der Studienziele und
4. eine Darstellung des beruflichen und persönlichen Werdegangs, ggf. mit Erläuterung 

praktischer Kenntnisse und Erfahrungen.

Falls ein an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an der RPTU abgeschlossenes Ba-
chelorstudium vorliegt, sind nur die in Nummer 1, 3 und 4 beschriebenen Unterlagen erforder-
lich.

(4) Das Eignungsfeststellungsverfahren des Masterstudiengangs Informatik besteht aus zwei 
Schritten:

1. In der Gleichwertigkeitsprüfung wird das vorausgegangene Hochschulstudium der Stu-
dienbewerberin oder des Studienbewerbers in Umfang, Inhalt und Ausrichtung mit dem 
zugehörigen Bachelorstudium in Informatik der RPTU verglichen. Bei mindestens gleich-
wertigem Abschluss ist die Gleichwertigkeitsprüfung bestanden. Andernfalls kann der 
Prüfungsausschuss der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber fehlende Studi-
en- und Prüfungsleistungen aus dem zugehörigen Bachelorstudium über maximal 30 
Leistungspunkte auferlegen, die als Auflagen gemäß § 2a zu erbringen sind. Ist eine 
Gleichwertigkeit auch mit Auflagen nicht herzustellen, so ist die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber nicht für das Masterstudium in Informatik geeignet.

Die Gleichwertigkeit zum Bachelorstudium Informatik ist gegeben, wenn Bewerberinnen 
und Bewerber Studien- und Prüfungsleistungen aus diesen drei Pflichtabschnitten des 
Bachelorstudiums Informatik nachweisen können:

 mindestens 30 Leistungspunkte im Bereich „Theoretische Grundlagen“

 mindestens 30 Leistungspunkte im Bereich „Software-Entwicklung“

 mindestens 30 Leistungspunkte im Bereich „Informatiksysteme“

2. Die Prüfung der fachlichen Eignung erfolgt aufgrund folgender Beurteilungskriterien:
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 Kenntnisse der englischen Sprache (gemäß § 2 Absatz 6 der Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Informatik an der RPTU),

 erworbene Kompetenzen im vorausgegangenen Studium und

 praktische Kenntnisse und Erfahrungen, die dem Masterstudium förderlich sind.

(5) Die Feststellung der Eignung einer Studienbewerberin oder eines Studienbewerbers resul-
tiert in einer abschließenden Bewertung, die entweder „geeignet“ oder „nicht geeignet“ lautet. 
Ist die Eignung der Studienbewerberin oder des Studienbewerbers aufgrund der Bewerbungs-
unterlagen nicht feststellbar, kann der Prüfungsausschuss weitere Unterlagen nachfordern 
oder die Studienbewerberin oder den Studienbewerber zu einem Vorstellungsvortrag vor dem 
Prüfungsausschuss auffordern.

(6) Ein Eignungsfeststellungsverfahren, das mit der Bewertung „nicht geeignet“ beendet wur-
de, darf frühestens nach einem Jahr wiederholt werden.

(7) Die Studienbewerberin oder der Studienbewerber erhält einen schriftlichen Bescheid über 
das Ergebnis des Eignungsfeststellungsverfahrens mit entsprechender Rechtsbehelfsbeleh-
rung. Über die durchgeführten Eignungsfeststellungsverfahren wird eine Niederschrift ange-
fertigt. Für die Akteneinsicht gilt § 24 entsprechend.
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